




























































































	BK8-23/00880-01
	Beschluss 
	Gründe 
	I. 
	II. 
	1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
	1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 
	1.2 Interessenabwägung . 

	2. . Zuständigkeit · 
	3. Ermittlung der Zu-bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2025 bis 2027 nach § 5 Abs. 3 ARegV 
	3.1 Ermächtigungsgrundlage 
	3.2 Positionen im Regulierungskonto 
	3.3 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielba-ren Erlösen 
	3.4 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 
	3.5 Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenauf-schlag und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstande-nen Kosten ergibt 
	3.6 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entste-henden Kosten des Messstellenbetriebs (zu dem auch die Messung gehört) und den in der Erlösober­grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 
	3.7 Sonstiges 
	3.8 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

	4. Berücksichtigung etwaiger nachträglicher Korrekturen der Erlösobergrenze 2022 auf Grund von Gerichtsentscheidun-gen 
	5. Rückwirkende Festlegung 
	III. Gebühren 
	IV. Anlagenverweis 

	Rechtsmittelbelehrung 
	Anlage1 -Auflösungsplan und Auszug
	Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und NetzA
	Anlage 3a - Vergleich der Erlösobergrenzen
	Anlage 4 - Messstellenbetrieb
	Anlage 5 - Kapitalkostenaufschlag




